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ROLLENWECHSEL NACH ART. 25 KI-VO

Präzisierung der Rolle 
zum Anbieter gem. 

Art. 25 KI-VO, ErwGr 84

Szenario 1: Name/Handelsmarke
Art. 25 Abs. 1 a.) KI-VO

Hochrisiko-KI‑System 

bereits in Verkehr gebracht 
oder in Betrieb genommen

mit eigenem Namen oder
Handelsmarke versehen

Szenario 2: wesentliche Änderung
Art. 25 Abs. 1 b.) KI-VO, ErwGr 128

Hochrisiko-KI‑System 

bereits in Verkehr gebracht 
oder in Betrieb genommen

Vornahme einer 
wesentliche Änderung

Bleibt weiterhin 
ein Hochrisiko-KI‑System 

Szenario 3: Zweckänderung
Art. 25 Abs. 1 c.) KI-VO

bereits in Verkehr gebracht 
oder in Betrieb genommen

Vornahme einer 
Zweckänderung

Wurde nicht als 
hochriskant eingestuft

KI-System oder KI‑Systems mit
allgemeinem Verwendungszweck

Kausalität: Durch Zweckänderung 
wird das KI-System  hochriskant

Szenario 4: Produkthersteller
Art. 25 Abs. 3 a.) KI-VO

KI-System ist Sicherheitsbauteile
(Anhang I) von Produkt

in Verkehr gebracht

Hochrisiko-KI‑System 

mit eigenem Namen oder
Handelsmarke versehen

Szenario 5: Produkthersteller
Art. 25 Abs. 3 b.) KI-VO

KI-System ist Sicherheitsbauteile
(Anhang I) von Produkt

in Verkehr gebracht

Hochrisiko-KI‑System 

mit eigenem Namen oder
Handelsmarke versehen

danach wird das Produkt
 in Betrieb genommen

Änderung des Betriebssystems

Änderung der Softwarearchitektur

Änderungen des Algorithmus
i.S.d. ErwGr 128

Änderungen der Leistung
i.S.d. ErwGr 128

Siehe hierzu auch:
“Blue Guide”

Ermittlung des ursprünglichen 
Zwecks i.S.d. Art. 3 Nr. 12 KI-VO

Änderung des Zwecks

Anbieter bestimmt die Verwendung

Festlegung der Umstände

Festlegung der Bedingungen

Bereitsstellung von Informationen
seitens des Anbieters

Betriebsanleitung

Technische Dokumentation

Werbe- und Verkaufsmaterial

Art. 25 Abs. 1 KI-VO, ErwGr 84, 128, Art. 3 Nr. 12 KI-VO


